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Gemeindeparlamente in der Schweiz –  
Verbreitung, Herausforderungen und  
Reformansätze

Andreas Ladner / Alexander Haus 
IDHEAP, Universität Lausanne

Die Ausgestaltung der «Legislativfunktion» 
ist die entscheidende Frage, die sich für die 
politische Organisation einer Gemeinde in 
der Schweiz stellt. Mit dem Versammlungs
system und dem Parlamentssystem ste
hen sich zwei Modelle gegenüber, die von 
unterschiedlichen Vorstellungen über die 
politischen Kompetenzen und Fähigkeiten 
der Bürgerinnen und Bürger respektive der 
idealen Organisation der politischen Ent
scheidungsprozesse geprägt sind. Im ers
ten Fall treffen die Stimmbürgerinnen und 
Stimmbürger die politischen Entscheidun
gen selbst und direkt, im zweiten Fall dele
gieren sie sie an gewählte Repräsentanten. 

Als Wiege der direkten Versammlungsde
mokratie gilt der antike Stadtstaat Athen, 
dessen ausgeklügeltes Staatswesen auf 
einer Volksversammlung (Ekklesia) beruhte. 
Komplettiert wurde diese durch pragmati
sche Elemente der direkten, gemeinsamen 
Verwaltung kommunaler Güter, die sich vor 
allem im (vor)alpinen Raum dank der Ab
senz feudaler Strukturen entwickeln konn
ten. Die liberale repräsentative Parlaments
demokratie, etwa im Sinne eines Alexis de 
Tocqueville oder John Stuart Mill, anerbie
tet sich demgegenüber als demokratische 
Lösung für grössere Kontexte und Flächen
staaten. Sie nimmt die Bedenken auf, dass 
das Handwerk der Politik nicht jedermanns 
Sache ist. Deshalb wird es in die Hände 
(aus)gewählter Repräsentanten gelegt, die 
ohne bindendes Mandat Entscheidungen 
zum Nutzen der Allgemeinheit fällen. Die 
Vorstellung, dass das Repräsentationsprin

zip sowohl das Problem der Skalierbarkeit 
demokratischer Systeme wie auch das Pro
blem der mangelnden Befähigung der Bür
gerschaft zur politischen Teilnahme lösen 
kann, verhalf letztlich der Demokratie auf 
der Ebene von Nationalstaaten zum Durch
bruch. 
In der Literatur wird für die repräsentati
ven Gremien auf lokaler Ebene der Begriff 
«Gemeindeparlament» gebraucht. Er unter
scheidet so die Legislative von der Exeku
tive, die in der Regel Gemeinde oder Stadt
rat genannt wird. Die offiziellen Bezeich
nungen variieren jedoch in föderalistischer 
Manier von Kanton zu Kanton und teilweise 
sogar innerhalb der Kantone. Geläufige 
Namen für Gemeindeparlamente sind bei
spielsweise Grosser Gemeinderat (ZH, BE, 
ZG, SO), Gemeinderat (ZH, GR), Stadtrat (BE), 
Grosser Stadtrat (BE, LU, SH), Einwohnerrat 
(LU, BL, SH, AG), Generalrat (FR), Conseil gé
néral (FR, VS, NE, JU), Gemeindeparlament 
(BS, AR, SG, TG), Consiglio communale (TI), 
Conseil communal (VD) und Conseil munici
pal (GE). Die Verwendung des Begriffs «Ein
wohner» ist insofern etwas irreführend, als 
sich das aktive und passive Wahlrecht auf 
die stimmberechtigten Einwohner der Ge
meinde beschränkt. Die Bezeichnung «Rat» 
betont demgegenüber stärker und richti
gerweise den Entscheidungscharakter der 
Gemeindeparlamente oder Einwohnerräte 
anstelle der gesetzgeberischen Tätigkeit. In 
der Tat befassen sich die Gemeindeparla
mente mehr mit administrativen Aufgaben 
als mit der Rechtsetzung (vgl. Auer 2016: 
156 f.)
Auch aus internationaler Perspektive mag 
der Name «Gemeindeparlament» zuwei
len erstaunen, da die Gesetzgebung in den 
meisten Fällen bei den höheren politischen 
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Ebenen angesiedelt ist. In föderalistisch ge
prägten Systemen und bei einer ausgepräg
ten Autonomie der Gemeinden (vgl. Ladner 
et al. 2019) fallen aber durchaus auch ge
wisse Regulierungsaufgaben in den Ge
meinden an. Gemeindeparlamente sind zu
ständig für kommunale Regelungen (Regle
mente), den Finanzhaushalt der Gemeinde 
(Rechenschaftsbericht, Jahresrechnung, 
Voranschlag und Ausgaben, die  einen be
stimmten Betrag überschreiten) und die 
Aufsicht über die Exekutive und teilweise 
auch die Verwaltung. Damit erfüllen sie die 
klassischen Aufgaben eines Parlaments.

1. Herausbildung

Die zwei konkurrierenden Vorstellungen von 
der Ausgestaltung der lokalen Demokratie 
gepaart mit einem entsprechenden Staats
verständnis stossen in den verschiedenen 
Landesteilen der Schweiz auf unterschied
liche Sympathien. Die Westschweiz liegt 
näher bei der französischen Vorstellung von 
einem nach rationalen Kriterien entworfe
nen Staat, der von oben nach unten einheit
lich konzipiert ist, während in der Deutsch
schweiz das Staatsverständnis nach ge
meinschaftlichen Lösungen in dezentralen 
Einheiten strebt. Bezeichnenderweise trug 
die französische Besetzung der Schweiz zur 
Verbreitung der repräsentativen Demokratie 
bei. In der Helvetik wurden beispielsweise 
die direktdemokratischen Landsgemeinden 
(Versammlungssystem) verboten, und die 
Verfassung der Helvetischen Republik vom 
12. April 1798 hielt in Artikel 2 fest, dass die 
Regierungsform allezeit  eine repräsentative 
sein soll. Erst die Mediationsverfassung 
von 1803 ermöglichte es den Landsgemein
dekantonen in der Deutschschweiz, die 
Landsgemeinde wieder einzuführen. In der 
französischsprachigen Schweiz und im Tes
sin dominierte demgegenüber schon frü
her ein durch die ausländischen Aufklärer 
beeinflusstes repräsentatives Staatsver
ständnis. Deshalb entstand keine Landsge
meindetradition und das Parlamentssystem 
erfreute sich einer grösseren Popularität. 

Die deutschsprachige Schweiz setzt dem
gegenüber stärker auf Versammlungen und 
direkte Demokratie. 
Die Herausbildung der Gemeindeparla
mente schweizweit kann also als anhal
tender und durch unterschiedliche Demo
kratietraditionen geprägter Entwicklungs
prozess verstanden werden. Während in 
der ländlichen Tradition der Innerschweiz 
die einfache Versammlungstradition fort
bestand, entstanden in den Städten der 
Deutschschweiz schon sehr früh komplexe 
organisatorische Formen mit einem Stadt
rat oder Grossen Rat. Die Mitglieder dieser 
Räte wurden von der Herrschaft ernannt 
und bestanden grossmehrheitlich aus 
Grossgrundbesitzern und Grosskaufleuten. 
Zu diesen gesellten sich später Vertreter 
der Zünfte. Von demokratischen Repräsen
tativorganen waren diese Institutionen noch 
weit entfernt. Nicht alle Stadtbewohner wa
ren wahlberechtigt, ihre Kompetenzen wa
ren eher beschränkt und personell waren 
sie mit den Exekutivorganen verbunden.
Erst im 19. Jahrhundert wurden diese Rats
systeme vereinfacht und teilweise auf die 
grösseren Landgemeinden übertragen (vgl. 
Schaffhauser 1978: 77 ff.). Es entstanden in 
der Folge eigentliche Repräsentativorgane 
basierend auf dem Prinzip der Gewalten
teilung und demokratischen Wahlen. Dabei 
wurde der Einflussverlust der Stimmbürger 
mit weiteren Instrumenten der direkten De
mokratie (Referendum und Initiative) kom
pensiert. 
Eine gesteigerte Popularität erfuhren Ge
meindeparlamente in den 1970er Jahren. 
Ursächlich dafür waren die Einführung des 
Frauenstimmrechts und die damit verbun
dene Verdoppelung der Stimmbürgerschaft, 
ein erwarteter weiterer Anstieg der Gesamt
bevölkerung und  eine gewisse Unzufrieden
heit mit interessenspezifischen Mobilisie
rungen und Einflussnahmen in den schon 
damals oft schwach besuchten Gemeinde
versammlungen. 
Mit Blick auf die Autonomie der Gemeinden 
und  eine möglichst angemessene Organi
sationsform ist weiter bedeutungsvoll, ob 
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die Gemeinden die Möglichkeit haben, zwi
schen einem Gemeindeparlament oder ei
ner Gemeindeversammlung zu wählen. Da
bei ist es durchaus sinnvoll, zwischen den 
von Verfassung und Gesetz vorgegebenen 
Möglichkeiten und den effektiv genutzten 
Freiheiten zu unterscheiden. Für zahlrei
che Westschweizer und Tessiner Gemein
den gibt es beispielsweise keine oder nur 
beschränkte Wahlmöglichkeiten. Oftmals 
wird den Gemeindeparlamenten den Vor
zug gegeben. In der Zentralschweiz sind in 
vielen Kantonen demgegenüber überhaupt 
keine Gemeindeparlamente vorgesehen, 
oder dort wo sie möglich sind, werden sie 
nicht eingeführt. In weiteren Kantonen 
werden Gemeindeparlamente erst ab einer 
bestimmten Einwohnerzahl möglich oder 
müssen von Gesetzes wegen eingeführt 
werden. 

2. Anzahl und Verbreitung der 
Gemeindeparlamente

Die Gesamtzahl der Gemeindeparlamente 
in der Schweiz ist nicht ganz einfach zu be
stimmen, da es kein offizielles, aktualisier
tes Verzeichnis gibt. Zu Beginn der 1990er 
Jahre haben unsere Nachforschungen 493 
Gemeindeparlamente identifiziert (Ladner 
1991: 299). Damals hatten damit 16.3 Pro
zent der Schweizer Gemeinden ein Gemein
deparlament. Im Jahr 2013 existierten noch 
475 Gemeindeparlamente. Da die Zahl der 
Gemeinden in dieser Zeit jedoch stark abge
nommen hat, ist der Anteil der Parlaments
gemeinden auf 20,2 Prozent angestiegen 
(vgl. Ladner 2016: 63). Die aktuellsten Zah
len (2019) deuten auf 461 Gemeindepar
lamente hin, was einem Anteil von rund 21 
Prozent entspricht.
Ursächlich für die Schwierigkeiten,  eine 
genaue Zahl zu bestimmen, sind auch gele
gentliche Neueinführungen oder Abschaf
fungen von Gemeindeparlamenten, welche 
vor allem in den kleineren Gemeinden von 
der Öffentlichkeit kaum wahrgenommen 
werden. In jüngerer Zeit neu geschaffene 
Gemeindeparlamente finden sich beispiels

weise in Gossau SG (2001), Münsingen BE 
(2002), Arbon TG (2003), Wetzikon ZH (2012) 
und Vuadens FR (2016). Daneben sind aber 
auch im Kanton Waadt in mehreren klei
neren Gemeinden neue Parlamente ent
standen. Im französischsprachigen Teil des 
Kantons Wallis wurde in Ayent (2000) und in 
Vétroz (1992) ein Gemeindeparlament ein
geführt und auch Les Bois (2000) im Kanton 
Jura hat zu einem Parlamentssystem ge
wechselt. 
Dem steht allerdings auch  eine gegenläu
fige Entwicklung gegenüber: So haben bei
spielsweise in den letzten Jahrzehnten mit 
Aarburg, Neuenhof, Oftringen, Suhr und 
Spreitenbach verschiedene Aargauer Ge
meinden das Gemeindeparlament wieder 
abgeschafft. Auch die Gemeinden Düdingen 
FR (1990, Wiedereinführung 2016), Wün
newilFlamatt FR (1991, Wiedereinführung 
2010), Neunkirch SH (2013), Birsfelden BL 
(1991) und Rorschach SG (2004) sind vorü
bergehend oder permanent zum Versamm
lungssystem zurückgekehrt. Weiter sind im 
Kanton Tessin durch Fusionen Gemeinde
parlamente aufgelöst worden, wie im Falle 
der Gemeinden Osogna, Cresciano, Iragna 
und Lodrino, welche sich 2017 zur Ge
meinde Riviera zusammenschlossen. 
Ein jüngeres Beispiel für die Abschaffung 
eines Gemeindeparlaments ist auch die 
Gemeinde GlarusNord. GlarusNord war 
die einzige Glarner Gemeinde, die nach der 
grossen Gemeindereform im Jahr 2010 ein 
Gemeindeparlament einführte. Weil jedoch 
sowohl das Parlament wie auch die Bür
gerversammlung als Legislative fungier
ten, kam es immer wieder zu Kompetenz
streitigkeiten. Die Gemeindeversammlung 
stimmte am 19. Juni 2015 mit deutlichem 
Mehr einer Motion zu, die die Abschaffung 
des Parlaments forderte.
Schliesslich zeigen verschiedene Beispiele, 
dass die Debatten über das angemessene 
System  eine Gemeinde über Jahrzehnte 
hinweg beschäftigen können, und dass es 
häufig mehrere Anläufe braucht, um solche 
grundlegenden institutionellen Reformen zu 
bewerkstelligen. In der Zürcher Gemeinde 
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Wetzikon wurde 2012 im sechsten Anlauf 
an der Urne ein Gemeindeparlament einge
führt, und zwar zu einem Zeitpunkt, als die 
Gemeinde schon mehr als 20’000 Einwoh
ner hatte. Bereits 1927 soll es gemäss Re
cherchen des «Zürcher Oberländers» zu ei
nem erfolglosen Vorstoss zur Einführung ei
nes Gemeindeparlaments gekommen sein.
Zusätzliche Schwierigkeiten zur Erfassung 
der genauen Zahl von Gemeindeparlamen
ten ergeben sich weiter durch gewisse Spe
zialfälle, wie etwa  eine Handvoll Gemeinden 
im Kanton Graubünden, die sowohl  eine 
Gemeindeversammlung wie auch  eine Art 
«Gemeindeparlament» kennen, oder etwa 
Grenchen und Solothurn, in denen der 15 
respektive 30köpfige Gemeinderat  eine 
Mischform zwischen Exekutive und Legis
lative darstellt. Einige Gemeinden in den 
Kantonen Luzern und Appenzell verzichten 
demgegenüber auf Gemeindeparlament 
und Gemeindeversammlung und erledigen 
sämtliche politischen Geschäfte an der 
Urne.
Betrachtet man die Verbreitung der Gemein
deparlamente, so spielt zuerst einmal die 
Grösse der Gemeinde  eine wichtige Rolle. 
Auf den ersten Blick naheliegend ist, dass 
sich Versammlungen eher für die kleineren 
und Parlamente für die grossen Gemeinden 
und Städte eignen. Bei ein paar Hundert 
Einwohnern stellt sich in der Tat die Frage, 
ob es zwischen ihnen und der Exekutivbe
hörden ein gewähltes Repräsentativorgan 
braucht, welches die politischen Entschei
dungen trifft.
Die Einwohnerzahlen allein sind aber nicht 
der einzige erklärende Faktor. Dazu gesellen 
sich – wie bereits erwähnt – auch kulturelle 
Differenzen und unterschiedliche demokra
tietheoretische Vorstellungen, wie die poli
tischen Entscheidungen auf lokaler Ebene 
gefällt werden sollen. Hält man die Stimm
berechtigten befähigt, sich mit komplexen 
politischen Problemen auseinanderzuset
zen und Entscheidungen zu treffen, die in 
der Gemeinde auf  eine allgemeine Akzep
tanz stossen, oder soll diese Aufgabe nicht 
eher an  einen kleinen Kreis von Repräsen

tanten delegiert werden, der sich kontinu
ierlicher und intensiver mit den politischen 
Geschäften befasst. Es gibt demzufolge Ge
meinden mit mehr als 20’000 Einwohnern 
(z.B. RapperswilJona und Baar), die sich 
auf ein Versammlungssystem abstützen, 
während in gewissen Kantonen alle oder 
bereits sehr kleine Gemeinden ein Gemein
deparlament haben. 
Insgesamt lassen sich fünf Gruppen von 
Kantonen unterscheiden (vgl. Tabelle 1). In 
der lateinischen Schweiz, wo die Gemein
deparlamente viel populärer sind, haben 
in den Kantonen Genf und Neuenburg alle 
Gemeinden – ungeachtet ihrer Grösse – ein 
Gemeindeparlament. In den zentralen und 
nördlichen Landeszeilen dominiert demge
genüber eindeutig das Versammlungssys
tem. Hier gibt es Kantone (UR, SZ, OW, NW, 
AI), die überhaupt keine Gemeindeparla
mente kennen. 

Tabelle 1: Gemeindegrösse und Gemein
deparlament: Fünf Gruppen von Kantonen

Alle Gemeinden haben ein 
 Gemeindeparlament

GE und NE

Nur die ganz kleinen Gemeinden 
haben kein Gemeindeparlament

TI und VD

Bereits in mittelgrossen Ge
meinden finden sich Gemeinde
parlamente

AG, BE, FR, 
JU, VS, SH 
und GR.

Nur die grossen Gemeinden  
(ab ca. 10’000 Einwohner) haben 
ein Gemeindeparlament, wobei 
es auch solche geben kann, die 
noch das Versammlungssystem 
kennen

ZH, LU, ZG, 
BL, SG, TG, 
GL, SO, BS 
und AR

Keine Gemeindeparlamente UR, SZ, OW, 
NW, und AI

Quelle: Ladner 2016: 15 ff.

In den übrigen Kantonen haben die kleinen 
Gemeinden  eine Gemeindeversammlung 
und die grösseren ein Gemeindeparlament. 
Die Frage stellt sich hier vor allem, wo die 
Grenze zwischen Parlaments und Ver
sammlungsgemeinden gelegt ist und wie 
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dies gesetzlich geregelt ist. Im Kanton Frei
burg gibt es keine Gemeinde mit mehr als 
8’000 Einwohnern, die noch  eine Gemein
deversammlung hat. Alle französischspra
chigen Gemeinden mit 5’000 Einwohner 
und mehr haben ein Gemeindeparlament 
und es gibt auch einige Gemeinden mit 
weniger Einwohner, die über ein Gemein
deparlament verfügen. Gemäss Gesetz 
können die Freiburger Gemeinden ab 600 
Einwohner ein Gemeindeparlament haben, 
in acht namentlich genannten Gemeinden 
im Kanton Freiburg ist der Generalrat vor
geschrieben. Im Kanton Bern ist es den 
Gemeinden überlassen, ein Gemeindepar
lament einzuführen. Ab 5’000 bis 6’000 
Einwohnern taucht denn auch regelmässig 
die Frage auf, ob man ein Parlament kon
stituieren will. Weitere Kantone, in denen 
auch kleinere und mittelgrosse Gemeinden 
ein Parlament haben, sind AG, JU, VS, SH 
und GR. Im Kanton Zürich können die Ge
meinden anstelle der Gemeindeversamm
lung ein Gemeindeparlament einrichten. 
Im alten Gemeindegesetz aus dem Jahr 
1926 wurde diese Möglichkeit unter der 
Bezeichnung «ausserordentliche Gemein
deorganisation» allen Gemeinden mit mehr 

als 2’000 Einwohnern gewährt, im neuen 
Gesetz wird keine Mindestgrösse mehr 
festgeschrieben. Es findet sich aber auch 
heute im Kanton Zürich keine Gemeinde 
mit weniger als 10’000 Einwohner, die ein 
Gemeindeparlament hat. Demgegenüber 
gibt es mehr als 15 Gemeinden mit jeweils 
über 10’000 Einwohnern, die noch die Ge
meindeversammlung kennen, darunter 
Horgen, Volketswil und Thalwil, um nur die 
grössten zu nennen.
Die unterschiedliche Struktur der Gemein
den gepaart mit den Präferenzen für oder 
gegen ein Versammlungssystem führt 
letztlich dazu, dass auch der Anteil der 
Gemeindeparlamente pro Kanton relativ 
unterschiedlich ausfällt. Tabelle 2, welche 
neben der Zahl der Parlamentsgemeinden 
auch deren Anteil an der Anzahl Gemein
den insgesamt hervorhebt, bringt die Be
deutung der Gemeindeparlamente in den 
Kantonen numerisch zum Ausdruck. Ne
ben den Kantonen, in denen in allen oder 
in keiner Gemeinde ein Parlament existiert, 
verzeichnen vor allem SH, GR und FR über 
grössere Anteile an Gemeindeparlamen
ten. Dazu gesellen sich zudem die Parla
mentskantone TI und VD. 

Tabelle 2: Anzahl und Anteil Gemeindeparlamente in den Schweizer Kantonen 
(Stand 1.1.2019)

Kanton Anzahl 
Gemein
deparla

mente

Anteil 
Gemein
den mit 
Gemein
deparla

ment*

Anzahl 
Gemein

den

Kanton Anzahl 
Gemein
deparla

mente

Anteil 
Gemein
den mit 
Gemein
deparla

ment*

Anzahl 
Gemein

den

Kanton Anzahl 
Gemein
deparla

mente

Anteil 
Gemein
den mit 
Gemein
deparla

ment*

Anzahl 
Gemein

den

ZH 13 8,0 162 SO 1 0,9 109 TI 100 87,0 115
BE 23 6,6 346 BS 2 66,7 3 VD 159 51,5 309
LU 4 4,8 83 BL 5 5,8 86 VS 11 8,7 126
UR 0 0 20 SH 5 19,2 26 NE 31 100,0 31
SZ 0 0 30 AR 1 5,0 20 GE 45 100,0 45

0
OW 0 0 7 AI 0 0 6 JU 5 9,4 53
NW 0 0 11 SG 3 3,9 77
GL 0 0 3 GR 17 16,0 106 Total 461 20,8 2212
ZG 1 9,1 11 AG 10 4,7 211
FR 21 15,4 136 TG 4 5,0 80
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3. Grösse der Gemeindeparla
mente und Wahlverfahren

Die meisten Gemeindeparlamente sind re
lativ klein und haben zwischen 16 und 45 
Mitglieder. Nur wenige Parlamente zählen 
mehr als 75 Mitglieder. Im Vergleich zu 
1988 ist der Anteil der ganz kleinen Ge
meindeparlamente zurückgegangen (vgl. 
Abbildung 1). Dies ist jedoch nicht auf  eine 
systematische Vergrösserung der Parla
mente zurückzuführen, sondern hängt vor 
allem damit zusammen, dass kleine Par
lamentsgemeinden in den Kantonen VD, TI 
und NE fusioniert haben.

Über das grösste Parlament verfügt die 
Stadt Zürich mit 125 Sitzen. Die Parla
mente von Basel und Lausanne haben 
100 Sitze, diejenigen von Genf und Bern 
80 und das Stadtparlament Winterthur 60 
Sitze. Das Parlament von Basel bildet in
sofern  eine Ausnahme, als es sich gleich
zeitig auch um das Kantonsparlament des 
Kantons BaselStadt handelt. Die gröss
ten Gemeindeparlamente gemäss den pro 

Kanton errechneten Durchschnittswerten 
finden sich in den Kantonen VD, VS, FR, 
AG und ZH. Im Kanton Waadt haben bei
spielsweise neben Lausanne auch Pully, 
Morges, Nyon, Montreux, Vevey und Yver
donlesBains ein Gemeindeparlament 
mit 100 Sitzen. 
Die Gemeindeparlamente, respektive de
ren Mitglieder werden direkt vom Volk ge
wählt. Der Wahlkreis bildet in der Regel 
die Gemeinde, in seltenen Fällen, wie bei
spielsweise in der Stadt Zürich, sind es die 
Stadtkreise. Als Wahlverfahren dient in den 
meisten Fällen, vor allem für die grösseren 
Gemeinden, ein Proporzverfahren, wobei 

Abbildung 1: Grösse der Gemeindeparlamente (Anzahl Sitze) 1988 und 2013,  
Prozentanteile
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heute  – dort wo Proporzwahlen durchge
führt werden  – darauf geachtet werden 
muss, dass die an den Wahlen teilneh
menden Gruppierungen nicht mehr als 10 
Prozent der Stimmen gewinnen müssen, 
um  einen Sitz zu erhalten (vgl. Bundesge
richtsentscheid 129 I 185 vom 18. Dezem
ber 2002). In einigen Kantonen ist den Ge
meinden das Wahlverfahren vorgeschrie
ben (vgl. Auer 2016: 159). 
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4. Probleme und Heraus
forderungen

In unserer neusten Erhebung aus dem Jahr 
2017 wurde erstmals nach den allfälligen 
Problemen der Parlamentsgemeinden in 
der Schweiz gefragt. Interessanterweise 
zeigen sich relativ markante Unterschiede, 
wenn die Grösse der Gemeinden berück
sichtigt wird. Viele Rücktritte während der 
Legislatur, Gewählte, die nur  eine Legis
latur bleiben und der Eindruck, dass viele 
Parlamentarierinnen und Parlamentarier 
überfordert sind, werden in den grösseren 
Gemeinden deutlich häufiger erwähnt (vgl. 
Abbildung 2). Dies lässt vermuten, dass 
hier die Arbeitsbelastung und die sachli
che Komplexität der Geschäfte die Man
datsträger stark belasten. Schwierigkeiten 
genügend Kandidatinnen und Kandidaten 
zu finden, betreffen demgegenüber vor al
lem die kleinsten Parlamentsgemeinden. 

Die unzureichende Kontrolle der Exeku
tive scheint im Vergleich dazu als ein eher 
geringfügiges Problem wahrgenommen 
zu werden. Die kürzlich durchgeführte ge
samtschweizerische Befragung der Exe
kutivmitglieder (2018) zeigt, dass die Ge
meinderäte in Parlamentssystemen die 
Überwachung ihrer Tätigkeiten durch die 
Legislative als weniger stark wahrnehmen 
als ihre Kollegen in Versammlungsgemein
den. 
Ohne die Antworten überinterpretieren zu 
wollen fällt auf, dass die Angst, dass mit 
einem Gemeindeparlament die Gemein
depolitik zu stark und unnötig politisiert 
wird, vor allem in den Gemeinden zwischen 
10’000 und 20’000 Einwohnern gross ist. 
Das ist auch der Grössenbereich, bei dem 
in Kantonen, in denen das Versammlungs
system stark verbreitet ist, über die Ein
führung eines Parlaments gestritten wird.

Abbildung 2: Probleme und Schwierigkeiten von Parlamentsgemeinden nach 
 Gemeindegrösse (Einwohnerzahl)
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5. Reformansätze zur Stärkung 
der Gemeindeparlamente

Zur Stärkung der Parlamente ist die grosse 
Mehrheit der lokalen Parlamente – gemäss 
Aussagen der Gemeinde und Stadtschrei
ber  – dazu übergegangen, ständige Kom
missionen einzuführen (vgl. Abbildung 3). 
Aus den Antworten der Befragung geht 
leider nicht hervor, ob diese Kommissionen 
dem System der ständigen Sachkommissi
onen, wie sie auf Bundesebene 1991 einge
führt wurden, gleichzusetzen sind, oder ob 
es sich eher um vereinzelte Sachkommis
sionen handelt. 

Vor allem in den grösseren Gemeinden wur
den auch Parlamentsdienste geschaffen, 
die das Funktionieren des Ratsbetriebs ge
währleisten und die Parlamentarierinnen 
und Parlamentarier bei ihrer Arbeit unter
stützen. Ebenfalls ein beachtlicher Anteil 
der Gemeindeschreiber  – und wiederum 
eher in den grösseren Gemeinden  – gibt 
zudem an, dass die Parteien und Fraktio
nen verstärkt (materiell) unterstützt wer
den, während das Einführen eines Systems 
mit Ersatzpersonen, wie es in einzelnen 
Kantonen und Städten praktiziert wird, 
deutlich weniger häufig vorkommt.

Abbildung 3: Organisation von Gemeindeparlamenten und Unterstützungsmöglichkeiten 
für Parlamentsmitglieder nach Gemeindegrösse (Einwohnerzahl)
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6. Ausblick

Angesichts des beachtlichen Bevölke
rungswachstums von 6.8 Mio. (1990) auf 
8.4 Mio. (2016) in den letzten Jahren hat 
auch die Zahl der grossen Gemeinden 
zugenommen. Verfügten zu Beginn der 
1990erJahre knapp 100 Gemeinden über 
mehr als 10’000 Einwohner, so waren es 
2016 mehr als 150 Gemeinden. Dennoch 
lässt sich nicht feststellen, dass der Wech
sel zu einem Gemeindeparlament aus
gesprochen populär geworden ist. 1988 
machten knapp 4 Prozent der Versamm
lungsgemeinden (N=1932) geltend, dass 
bei ihnen Versuche unternommen wurden, 
ein Gemeindeparlament einzuführen. Im 
Jahr 2017 gaben nur noch 2.3 Prozent der 
Versammlungsgemeinden (N=1387) an, in 
den letzten Jahren Anstrengungen unter
nommen zu haben, ein Gemeindeparla
ment einzuführen. 
Nur in den grössten Gemeinden (mit mehr 
als 10’000 Einwohnern) sieht es etwas an
ders aus: Hier wurde in rund einem Drittel 
der Gemeinden versucht, die Gemeinde
versammlung durch ein Gemeindeparla
ment zu ersetzen. Vorstösse zur Einfüh
rung eines Gemeindeparlaments gab es vor 
allem in denjenigen Kantonen, in denen die 
Versammlungsgemeinden sehr gross sind 
(ZH, AG, ZG) oder das Parlamentssystem 
generell  eine grössere Verbreitung kennt 
(FR, JU, VS, BE). Demgegenüber hat aber 
auch  eine Reihe von Gemeinden das Ge
meindeparlament abgeschafft und die Ge
meindeversammlung eingeführt. Gemäss 
unserer Erhebung 2017 geben 2.5 Prozent 
der Parlamentsgemeinden (N=322) an, 
dass in den letzten Jahren Vorstösse oder 
Initiativen unternommen wurden, das Ge
meindeparlament abzuschaffen.
Vorstösse zu einem Systemwechsel sind 
auch nicht immer erfolgreich. Erfolglose 
Versuche ein Parlament einzuführen gab 
es z. B. in Thalwil ZH (2007), Ittigen BE 
(2011), Birsfelden BL (2011), Ebikon LU 
(2014), Kerzers FR (2015), RapperswilJona 

(2015), Muttenz BL (2018, fünfter Anlauf) 
und Solothurn (2019) – erfolglose Versuche 
ein bestehendes Parlament abzuschaf
fen in KlostersSerneus (2018) oder in den 
Zürcher Gemeinden OpfikonGlattbrugg 
(1982), Bülach (2003) und Schlieren (2003).
Dass sich nur ein kleiner Teil der Gemein
den mit einem Systemwechsel befasst, 
hängt vor allem mit der Kleinheit der meis
ten Schweizer Gemeinden zusammen. 
Insgesamt besteht aber zurzeit auch in 
den grösseren Gemeinden  – vor allem in 
der Deutschschweiz  – kein eindeutiger 
Reformtrend in Richtung Gemeindeparla
ment. Dies mag mitunter damit zusammen
hängen, dass kaum systematisch nachge
wiesen werden kann, dass die Gemeinden 
mit einem Parlament besser fahren als mit 
einem Versammlungssystem. Häufig wird 
geltend gemacht, dass ein Parlamentsbe
trieb einerseits höhere Kosten verursacht 
und  eine unnötige Politisierung der Lokal
politik mit sich bringt, andererseits aber 
auch die Herausbildung von Lokalparteien 
fördert. In grösseren, bevölkerungsmässig 
homogenen Gemeinden, in denen ein ge
wisses Interesse an der Lokalpolitik vor
handen ist, kann ein Versammlungssystem 
durchaus bestens funktionieren. Werden 
die Gemeinden heterogener, bestehend aus 
Bevölkerungsgruppen mit teilweise sehr 
unterschiedlichen politischen Interessen 
und ist die Bereitschaft der Stimmbürger
schaft, sich an der Gemeindeversammlung 
zu beteiligen, gering, so ermöglicht ein 
Parlament  eine transparentere und vor al
lem auch repräsentativere Form der politi
schen Entscheidungsfindung. Die Voraus
setzungen in diesem Fall sind allerdings, 
aktive und funktionierende lokale Parteien. 
Insgesamt deutet vieles darauf hin, dass es 
sich bei Parlaments und Versammlungs
system  – zumindest im Grundsatz  – um 
funktional gleichwertige Organisationsfor
men handelt.
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Liste sämtlicher 461 Gemeindeparlamente in der Schweiz (Stand 2019)
Zürich (13)
Adliswil
Bülach
Dietikon
Dübendorf
IllnauEffretikon
Kloten
Opfikon
Schlieren
Uster
Wädenswil
Wetzikon 
Winterthur
Zürich

Bern (23)
Bern
Biel/Bienne
Burgdorf
Interlaken
Köniz
La Neuveville
Langenthal
Langnau im Emmental
Lyss
Moutier
Münchenbuchsee
Münsingen
Muri bei Bern
Nidau
Ostermundigen
SaintImier
Spiez
Steffisburg
Thun
Tramelan
Valbirse
Worb
Zollikofen

Luzern (4)
Emmen
Horw
Kriens
Luzern

Zug (1) 
Zug

Freiburg (21)
Attalens
Avry
Belfaux
BelmontBroye
Bulle
ChâtelSaintDenis
CheyresChâbles
Cugy 
Düdingen
EstavayerleLac
Fribourg
Gibloux
Marly
Montagny 
Murten
Riaz
Romont 
Rue
VillarssurGlâne
Vuadens
WünnewilFlamatt

Solothurn (1)
Olten

BaselStadt (2)
Basel
Riehen
BaselLand (5)

Allschwil
Binningen
Liestal
Pratteln
Reinach (BL)

Schaffhausen (5)
Beringen
Neuhausen am 
Rheinfall
Schaffhausen
Stein am Rhein
Thayngen

Appenzell
Ausserrhoden (1)
Herisau

St. Gallen (3)
Gossau
St.Gallen 
Wil 

Graubünden (17)
Arosa
Breil/Brigels
Chur
Davos
Disentis/Mustér
Domat/Ems
Grono
Ilanz/Glion
KlostersSerneus
Mesocco
Poschiavo
Roveredo 
Samnaun
St. Moritz
Trun

Tujetsch
Vaz/Obervaz

Aargau (10)
Aarau
Baden
Brugg
Buchs
Lenzburg
Obersiggenthal
Windisch
Wettingen
Wohlen 
Zofingen

Thurgau (4)
Arbon
Frauenfeld
Kreuzlingen
Weinfelden

Tessin (100)
Acquarossa
Agno
Airolo
Alto Malcantone
ArbedoCastione
Arogno
Ascona
Avegno Gordevio
Balerna
Bedano
Bedigliora
Bellinzona
Biasca
Bioggio
Bissone
Blenio
Bodio
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Breggia
Brione sopra Minusio
Brissago
Brusino Arsizio
Cademario
Cadempino
Cadenazzo
Canobbio
Capriasca
Caslano
Castel San Pietro
Centovalli
Cevio
Chiasso
Coldrerio
Collina d’Oro
Comano
Croglio
CugnascoGerra
Cureglia
Curio
Faido
Gambarogno
Giornico
Gordola
Grancia
Gravesano
Isone
Lamone
Lavertezzo
Lavizzara
Locarno
Losone
Lugano
Lumino
Maggia
Magliaso
Manno
Maroggia
Massagno
Melano
Melide
Mendrisio
MezzovicoVira
Minusio
Monteceneri
Monteggio
Morbio Inferiore
Morcote
Muralto
Muzzano
Neggio
Novaggio
Novazzano
Onsernone
Origlio
Orselina
Paradiso
Personico

Pollegio
Ponte Capriasca
Ponte Tresa
Porza
Prato (Leventina)
Pura
Quinto
Riva San Vitale
Riviera
Ronco sopra Ascona
Rovio
Sant’Antonino
Savosa
Serravalle
Sessa
Sorengo
Stabio
TeneroContra
Terre di Pedemonte
TorricellaTaverne
Vacallo
Vernate
Vezia
Vogorno

Waadt (159)
Aigle
Apples
ArzierLe Muids
Assens
Aubonne
Avenches
Ballaigues
Bassins
Baulmes
Begnins
Belmontsur
Lausanne
Bercher
Bex
Bière
Blonay
BogisBossey
Borex
Bottens
BourgenLavaux
Buchillon
Bullet
Bursins
Bussigny
Champagne
Chardonne
Châteaud’Oex
ChavannesdeBogis
Chavannesprès
Renens
Chavornay
Cheseauxsur
Lausanne

Chéserex
Chexbres
Commugny
Concise
Coppet
Corbeyrier
CorcellesleJorat
Corcellesprès
Payerne
Corseaux
CorsiersurVevey
Cossonay
CransprèsCéligny
Crassier
Crissier
Cudrefin
Cugy
Daillens
Denges
Duillier
Echallens
Echandens
Echichens
Eclépens
Ecublens
Epalinges
Essertinessur
Yverdon
Etagnières
Etoy
Eysins
Faoug
Forel (Lavaux)
Founex
Froideville
Genolier
Gilly
Gimel
Gingins
Givrins
Gland
Goumoëns
Grandcour
Grandson
Gryon
Jongny
JoratMenthue
JoratMézières
JouxtensMézery
La Rippe
La Sarraz
La TourdePeilz
L’Abbaye
Lausanne 
LaveyMorcles
Lavigny
Le Chenit
Le Lieu
Le MontsurLausanne

Le Vaud
Leysin
Lignerolle
L’Isle
Lonay
Lucens
Lutry
Mies
Montagnyprès
Yverdon
Montanaire
Montilliez
Montreux
Montricher
MontsurRolle
Morges
Morrens
Moudon
Nyon
Ollon 
Orbe
OrmontDessous
OrmontDessus
Oron
Pampigny
Paudex
Payerne
Penthalaz
Penthaz
Perroy
Prangins
Préverenges
Prilly
Provence
Puidoux
Pully
Renens 
Roche 
Rolle
Romanelsur
Lausanne
Rossinière
Rougemont
SaintBarthélemy 
SaintCergue
SainteCroix
SaintGeorge
SaintLégierLa 
Chiésaz
SaintLivres
SaintPrex
SaintSaphorin 
(Lavaux)
SaintSulpice
Savigny
Servion
Sullens
Tannay
Tolochenaz
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Trélex
Treycovagnes
Valbroye
Vallorbe
Vaulion
Vevey
Veytaux
VillarsleTerroir
Villeneuve
Vuarrens
Vucherens
VufflenslaVille
VullylesLacs
Yens
YverdonlesBains
Yvonand
Yvorne

Wallis (11)
Ayent
Bagnes
CollombeyMuraz
Conthey
Fully
Martigny
Monthey
SaintMaurice
Sierre
Sion
Vétroz

Neuenburg (31)
Boudry
BrotPlamboz
Corcelles
Cormondrèche
Cornaux
Cortaillod
Cressier
Enges
Hauterive
La Brévine
La ChauxdeFonds
La ChauxduMilieu
La CôteauxFées
La Grande Béroche
La Sagne
La Tène
Le CerneuxPéquignot
Le Landeron
Le Locle
Les Brenets
Les Planchettes
Les PontsdeMartel
Les Verrières
Lignières
Milvignes
Neuchâtel
Peseux

Rochefort
SaintBlaise
Valangin
ValdeRuz
ValdeTravers

Genf (45)
AirelaVille
Anières
Avully
Avusy
Bardonnex
Bellevue
Bernex
Carouge 
Cartigny
Céligny
Chancy
ChêneBougeries
ChêneBourg
Choulex
CollexBossy
CollongeBellerive
Cologny
Confignon
Corsier (GE)
Dardagny
Genève
Genthod
Le GrandSaconnex
Gy
Hermance
Jussy
Laconnex
Lancy
Meinier
Meyrin
Onex
PerlyCertoux
PlanlesOuates
PregnyChambésy
Presinge
Puplinge
Russin
Satigny
Soral
Thônex
Troinex
Vandoeuvres
Vernier
Versoix
Veyrier

Jura (5)
Delémont
HauteSorne
Les Bois
Porrentruy
Val Terbi
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